Flankierende Vorschrift zu Artikel 6 Energie aus erneuerbaren Quellen

§ 110a [EnWG]
Anwendbarkeit von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2024/1991

Vorhaben im Sinne des § 43 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 5,6, in
Bezug auf Leerrohre im raumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Baumalinahme
eines Erdkabels nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4, und 10, § 1 des
Bundesbedarfsplangesetzes und § 1 des Energieleitungsausbaugesetzes sind nach Artikel 6
der Verordnung (EU) 2024/1991 von der Anforderung ausgenommen, dass keine weniger
schadlichen Alternatividsungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 14 Buchstabe c und Absatz 15
Buchstabe ¢ sowie des Artikels 5 Absatz 11 Buchstabe c und Absatz 12 Buchstabe c der
Verordnung (EU) 2024/1991 zur Verfligung stehen, vorausgesetzt, dass

a) eine Strategische Umweltpriifung gemaR den Bedingungen der Richtlinie

2001/42/EG durchgefiihrt wurde oder

b) sie einer Umweltvertraglichkeitsprifung gemaR den Bedingungen der Richtlinie

2011/92/EU unterzogen wurden.

Begriindung:

§ 110a EnWG (neu) regelt die Durchfiihrung des Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung
(EU) 2024/1991 fur die in der Regelung genannten Vorhaben. Fur diese Vorhaben ist nicht
nach Artikel 4 Absatze 14 und 15, sowie Artikel 5 Absatze 11 und 12 der Verordnung (EU)
2024/1991 zu priifen, ob eine weniger schadliche Alternativliosung zur Verfligung steht,
sofern eine Strategische Umweltpriifung durchgefiihrt oder das jeweilige Vorhaben einer
Umweltvertraglichkeitsprifung unterzogen wurde. Diese Befreiung gilt nicht nur fir die
Planfeststellung und -genehmigung, sondern fiir samtliche Stadien der Planungs- und
Genehmigungsverfahren, einschlieRlich der Raumvertraglichkeitsprifung, der
Bundesfachplanung, der Ermittlung von Praferenzrdumen und der Ausweisung von
Infrastrukturgebieten, sowie fiir die Bauphase und den Betrieb. Ebenso gilt die Vorschrift fir
Vorhaben, fir die eine Strategische Umweltprifung nach § 12c EnWG durchgefiihrt wurde.
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Ergänzen: „Ebenso gilt die Vorschrift für Vorhaben, für die eine SUP nach § 12c EnWG durchgeführt wurde.“


